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Entsprechenserklärung der Deutsche Konsum REIT-AG 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG begrüßen und unterstützen den Deutschen 
Corporate Governance Kodex (DCGK) und die damit verfolgten Ziele. Sie erklären hiermit gemäß 
§ 161 Abs. 1 Aktiengesetz, dass die Deutsche Konsum REIT-AG den vom Bundesministerium der 
Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung des Kodex vom 
7. Februar 2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 24. April 2017, mit folgenden Ausnahmen seit 
Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 5. Dezember 2017 entsprochen hat und auch zukünftig 
entsprechen wird: 

 

• Ziffer 4.1.3 DCGK – Compliance Management System: Die Gesellschaft hat seit Abgabe der 
letzten Entsprechenserklärung nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt. Derzeit beschäftigt 
die Gesellschaft zehn Mitarbeiter. Daher sah und sieht der Vorstand keine Notwendigkeit, 
Maßnahmensysteme in formalisierter Gestalt für das Compliance Management sowie ein sog. 
„Whistleblowing“ zu erarbeiten und offenzulegen. Der Aufwand für Aufbau, Implementierung 
und Pflege formalisierter Maßnahmensysteme stand und steht mit Blick auf die Größe der 
Gesellschaft in keinem sinnvollen Verhältnis zum möglichen Nutzengewinn. 

• Ziffer 4.1.5 DCGK – Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von 

Führungsfunktionen: Der Vorstand folgte und folgt derzeit nicht der Empfehlung, bei der 
Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei 
insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Die Gesellschaft 
hatte und hat derzeit lediglich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ohne Führungsfunktion. 
Außer dem Vorstand waren und sind in der Gesellschaft keine Führungspositionen zu besetzen, 
weshalb die Gesellschaft dieser Empfehlung aus formalen Gründen derzeit nicht folgen kann. 
Aus diesem Grund hatte und hat die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 30. September 2020 
0% als Zielgröße für die Frauenbeteiligung in Führungspositionen festgelegt. Bei der Deutsche 
Konsum ist das ausschlaggebende Kriterium bei der Besetzung von Führungspositionen jedoch 
geschlechterunabhängig die Qualifikation und Eignung. 

• Ziffer 4.2.5 DCGK – Darstellung der Vergütungsbestandteile des Vorstands im 

Vergütungsbericht: Im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 wurden die 
Vergütungsbestandteile des Vorstands noch nicht entsprechend der Empfehlungen der 
Ziffer 4.2.5 dargestellt, da hier noch kein den Empfehlungen entsprechendes 
Vergütungssystem bestand. Die beiden zum 1. Juli 2017 bestellten Vorstandsmitglieder 
erhielten deshalb für den dreimonatigen Übergangszeitraum bis zum Geschäftsjahresende eine 
pauschalierte variable Vergütung. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 hingegen wurde ein neues, 
den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprechendes, 
Vergütungssystem für den Vorstand durch den Aufsichtsrat beschlossen und eingeführt. 
Dementsprechend wird die Darstellung im Vergütungsbericht gem. Ziffer 4.2.5 erfolgen. 

• Ziffern 5.1.2, 5.4.1 Abs. 2, Abs. 4, 5.4.2 Satz 1 DCGK – Benennung von Zielen für die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats, insbesondere Berücksichtigung von Diversity, 

und Erarbeitung eines Kompetenzprofils sowie eine festzulegende Altersgrenze und eine 

Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat hat keine konkreten 
Ziele für seine Zusammensetzung gesetzt oder ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium 
erarbeitet und beabsichtigt auch künftig nicht, solche Ziele zu setzen oder ein Kompetenzprofil 
zu erarbeiten. Ebenso wenig wurden Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei den Zielen für die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats festgelegt oder sollen künftig festgelegt werden. Die 
Gesellschaft war und ist der Ansicht, dass die fachliche Eignung und die Kenntnis der 
Gesellschaft als Voraussetzungen für die Besetzung entscheidend sind, so dass die 
vorgenannten Vorgaben nicht zielführend waren und sind. Aus diesen Gründen wurde und wird 
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auch auf die Festlegung einer Altersgrenze und einer Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat verzichtet. Die Gesellschaft war und ist der Auffassung, dass die Festlegung einer 
Altersgrenze und einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat nicht 
sachdienlich wäre, da der Gesellschaft auch die Kenntnis und Erfahrung älterer Personen über 
einen längeren Zeitraum im Rahmen der Vorstands- und Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung 
stehen sollte. 

• Ziffer 5.3 DCGK – Bildung von Ausschüssen: Der Aufsichtsrat hat angesichts seiner 
geringen Mitgliederanzahl bislang davon abgesehen, Ausschüsse zu bilden. Bei 
gleichbleibender Mitgliederzahl wird der Aufsichtsrat auch künftig davon absehen, Ausschüsse 
zu bilden. 

 

Broderstorf, 12. September 2018 

 

Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand 

 

 

Hans-Ulrich Sutter Rolf Elgeti 

Aufsichtsratsvorsitzender Vorstandsvorsitzender 

 

Die aktuellen Entsprechenserklärungen sind auf unserer Internetseite http://www.deutsche-konsum.de, 
in der Rubrik „Investor Relations“ unter den Menüpunkten „Corporate Governance“ und 
„Entsprechenserklärung“ veröffentlicht. 
 


